
An die Grund- und Inntal-Mittelschule Kirchdorf a. Inn 
Telefon: 08571/8621  Fax: 08571-7894   
Entschuldigung für Fernbleiben vom Unterricht 
 

   
(Schüler)  (Klasse) 

 
(Grund)  

� heute � ____ Tage 
(voraussichtliche Dauer)  

 
(Ort, Datum, Unterschrift) 

 
Beachten Sie die Bestimmungen des BayEUG und der Ba ySchO auf der Rückseite!  
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RÜCKSEITE 
 
Bestimmungen nach dem Bayerischen Gesetz für Erzieh ung und Unterricht  
(Art. 56 BayEUG) und der Bayerischen Schulordnung ( §20 BaySchO): 
 
• Schulpflicht  � Fernbleiben nur aus zwingenden Gründen (Krankheit)! 
 
Fristen:  
 
• Entschuldigung am 1. Tag des Fernbleibens  bis spätestens 08.00 Uhr : 

telefonisch oder schriftlich durch die Erziehungsberechtigten  
(Entschuldigungszettel wird z. B. einem Mitschüler mitgegeben) 
Bei telefonischer Entschuldigung: Schriftliche Entschuldigung ist innerhalb von 
2 Tagen  nachzureichen. 

• Zusätzlich bei Erkrankung von mehr als 3 Schultage n: Beim Wiederbesuch ist 
eine ärztliche Bescheinigung  über die Dauer der Krankheit vorzulegen. 

• Erkrankung von mehr als 9 Unterrichtstage n: Vorlage eines ärztlichen Attest es 

Bei auffälliger Häufung krankheitsbedingter Versäumnisse oder bei Zweifel an der 
Erkrankung kann die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Attestes verlangt 
werden. 
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